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Umweltbericht nach § 2 Abs. 4 und § 2a Satz 2 Nr. 2 BauGB 
 

1. Einleitung: 
 

1.1 Rechtliche Grundlagen 
Gemäß § 2 Abs. 4 BauGB ist im Rahmen der Aufstellung von Bauleitplänen eine 
Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen, in der die Belange des Umwelt-
schutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a BauGB gewürdigt werden. 
 
Die ermittelten und bewerteten Belange des Umweltschutzes sind gemäß § 2a 
BauGB in einem Umweltbericht als Anlage zur Begründung der Bauleitpläne bei-
zufügen. Die Gliederung des Umweltberichtes orientiert sich an den Vorgaben der 
Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB. 

 
 

1.2 Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele des Bauleit-
plans, einschließlich der Beschreibung der Festsetzungen des Plans 
mit Angaben über Standorte, Art und Umfang sowie Bedarf an Grund 
und Boden der geplanten Vorhaben.  
 
Veranlassung 
Markt Burtenbach beabsichtigt mit der vorliegenden Bauleitplanung die baupla-
nungsrechtlichen Grundlagen für eine gesicherte Betriebsentwicklung für den seit 
Jahrzehnten an dieser Stelle in Burtenbach ansässigen Gewerbebetrieb Erhardt 
Markisen zu schaffen. 
 
Die Fa. Markisen Erhardt GmbH beschäftigt sich mit der Weiterentwicklung ihres 
Betriebs in Burtenbach. In verschiedenen Abstimmungsgesprächen haben wir zu-
sammen mit unserem Architekten unsere Planungsabsichten dem Markt Burten-
bach vorgestellt und erörtert. Die Fa. Markisen Erhardt GmbH beabsichtigt ihre 
Produktionsstätten auf den südlich zu dem bestehenden Betrieb gelegenen Grund-
stücken um zusätzliche Produktions- und Lagerhallen zu erweitern.  
 
Die Plangrundstücke befinden sich bereits im Eigentum der Fam. ERHARDT Mar-
kisenbau GmbH. Diese bieten sich aufgrund der Lage im direkten Anschluss an 
unsere Betriebstätte und der gegebenen Erschließungssituation für die beabsich-
tigte Betriebsentwicklung an. Es ist beabsichtigt die Entwicklungsziele zeitnah an-
zugehen. 
 
Die Planflächen, auf denen die vorgenannten Bauabsichten realisiert werden sol-
len, befinden sich teilweise innerhalb des rechtskräftigen Bebauungsplans “Ge-
werbegebiet Bleiche II und im Übrigen im bauplanungsrechtlichen Außenbereich.  
 
Um die geplanten Bauabsichten zu Betriebserweiterung realisieren zu können, ist 
es erforderlich eine entsprechende bauleitplanerische Entwicklung vorzunehmen. 
Dabei soll die im Überschneidungsbereich des bestehenden Bebauungsplans “Ge-
werbegebiet Bleiche II“ befindliche Fläche an die Anforderungen für die geplante 
Bebauung angepasst und zusammen mit der zusätzlichen Planfläche zu dem 
neuen Baugebiet “Änderung und Erweiterung Gewerbegebiet Bleiche II“ entwickelt 
werden. 
 
Mit diesem Bebauungsplan sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen ge-
schaffen werden, um eine städtebaulich verträgliche Gebietsentwicklung unter Be-
rücksichtigung der Verträglichkeit für Landschaft und Natur zu sichern. 
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Der Bebauungsplan hat die Aufgabe, planungsrechtliche Voraussetzungen zu 
schaffen und zu gewährleisten, dass sich die bauliche und sonstige Nutzung der 
Grundstücke in seinem Geltungsbereich geordnet und vor allem in städtebaulicher 
und umweltbewusster Hinsicht sinnvoll entwickeln. 
 
Lage und Größe des Gebietes 
Der Änderungs- und Erweiterungsbereich betrifft die in den Planzeichnungen dar-
gestellten Bereiche.  
 
Wie in der Planzeichnung magentafarben markiert, überschneidet sich die vorlie-
gende Bauleitplanung mit dem rechtskräftigen Bebauungsplan “Gewerbegebiet 
Bleiche II“ Die Erweiterungsflächen sind der Bebauungsplanzeichnung des vorlie-
genden Bebauungsplans “Gewerbegebiet Bleiche II 1. Änderung und Erweiterung“ 
des Marktes Burtenbach zu entnehmen. 
 
Das Antragsgegenständliche Baugebiet besitzt eine Fläche von ca. 1,86 ha. 
 
Das Baugebiet wird begrenzt: 
im Norden durch die Ortsstraße Fl. Nr. 3108– Feuerhausgasse und sich nördlich 
daran anschließenden Gewerbegebietsflächen Im Osten zum Plangebiet befinden 
sich Dorfgebietsflächen mit teilweiser Wohnnutzung. Im Süden und Westen schlie-
ßen sich landwirtschaftlich genutzte Acker- und Grünflächen an. 
 
 
Planerisches Konzept 
 
Bebauung 
 
Das Gebiet im Geltungsbereich umfasst   ca. 1,86 ha 
Davon sind etwa: 
 

Verkehrsflächen     1.175,00 m2 
Gewerbegebiet   15.025,00 m2 
Grünflächen      2.400,00 m2 

 
 
Art der baulichen Nutzung 
 
GEb 3, und GEb 4 
Gewerbegebiet mit Immissionsbeschränkungen (GEb) im Sinne des § 8 der 
Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 
2017 (BGBl. I S. 3786), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 
(BGBl. 2023 I Nr. 176) geändert worden ist. Die Ausnahmen des § 8 Abs. 3 Ziff. 3 
BauNVO sind nicht zugelassen. Betriebsleiterwohnungen nach § 8 Abs. 3 Ziffer 1 
BauNVO sind nicht zugelassen. 
 
Maß der baulichen Nutzung 
 

Grundflächenzahl (GRZ)  0,8 
 
Geschossflächenzahl (GFZ)  1,2 
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Beschaffenheit des Gebietes 
 
Topografie 
Das gesamte Baugebiet ist als eben zu betrachten. Die Oberkante des Naturge-
ländes schwankt zwischen 478,50 und 479,00 m NHN. 
 
Derzeitige Nutzung 
Die verfahrensgegenständlichen Flächen werden im Bereich des rechtskräftigen 
Bebauungsplans “Gewerbegebiet Bleiche II“ bereits in etwa zur Hälfte durch die 
Fa. Erhardt Markisenbau GmbH gewerblich als PKW-Parkplätze genutzt. Die 
Grundstücke der Fl. Nrn. 3102; 3103; 3104 des Planbereichs werden derzeit als 
landwirtschaftliche Nutzfläche, intensives Grünland, genutzt. 
 
Boden, Tragfähigkeit und Grundwasser 
Nachfolgende Angaben sind dem Baugrundgutachten entnommen, hierbei handelt 
es sich um Teilauszüge: 
 
3.3 Umweltchemische Verhältnisse  
Ausgewählte Einzel- und Mischproben wurden im umweltanalytischen Labor der 
AGROLAB Labor GmbH (Bruckberg) in der Feinfraktion < 2 mm sowie im Eluat auf 
den Parameterumfang gemäß VerfüllLeitfaden (LVGBT) zzgl. der Organikparame-
ter TOC/DOC und Thallium (im FS) bzw. orientierend auf Verdachtsparameter ge-
prüft. Tabelle 4 fasst die Ergebnisse der umweltchemischen Laboranalysen zu-
sammen. 
 
Das organisch-torfige Bodenmaterial von Homogenbereich HB 0.2 ist gem. LVGBT 
in die Zuordnungsklasse Z 1.1 aufgrund von Cyaniden einzustufen. Erfahrungsge-
mäß sind Cyanide in organikreichen Böden aufgrund von biogener Cyanidanrei-
cherung häufig leicht erhöht. Gemäß LfU-Arbeitshilfe „Umgang mit Bodenmaterial“ 
2025 (Kap. XI) ist eine alleinige cyanidbasierte Grenzwertüberschreitung bei an-
sonsten unbelasteten Böden bei Werten < 3 mg/kg nicht einstufungsrelevant. So-
fern eine Verwertung dieser Böden zu vegetationstechnischen Zwecken (Landwirt-
schaft und Gartenbau) angestrebt ist, sollte eine Einstufung jedoch ggf. durch wei-
tere Untersuchungen abgesichert werden.  
 
In der Probe MP2 war zudem für EOX analytisch ein Wert von < 1,0 mg/kg (= Z 0-
Grenzwert gem. LVBGT) nicht nachweisbar. Aufgrund von Matrixeffekten musste 
die Nachweisgrenze im Labor auf < 2,5 mg/kg hochgesetzt werden. Da in MP1 
EOX unauffällig und PCB in keiner der beiden Proben nachweisbar sind, kann 
auch für MP2 davon ausgegangen werden, dass keine EOX-Belastung vorliegt. 
Dies ist ggf. mit dem zuständigen Entsorger abzuklären.  
 
Eine Verwertung des organisch-torfigen Bodenmaterials der Homogenbereiche 
0.1 und 0.2 in Gruben, Brüchen und Tagebauen ist aufgrund des hohen Organik-
gehaltes generell ausgeschlossen. Ggf. ist eine Verwertung in Rekultivierungs-
schichten von Verfüllstandorten oder auf landwirtschaftlichen Flächen möglich.  
 
Für die orientierend untersuchten Proben P1, MP3 und MP4 der Homogenberei-
che 1.1, 1.2 und 2.2 sind hinsichtlich der analysierten Parameter keine Grenzwer-
tüberschreitungen feststellbar (jeweils orientierend Z 0; vgl. Anlage 4). Bei den or-
ganisch geprägten Böden der Homogenbereiche 1.1 und 1.2 muss aufgrund der 
Organikgehalte ggf. mit einer eingeschränkten Verwertungsmöglichkeit und erfah-
rungsgemäß höheren Entsorgungskosten gerechnet werden. 
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Tabelle 4: Umweltchemische Laborergebnisse 

 
 
Bei der Erschließung des Baugebiets sowie bei der Durchführung von Bau-
maßnahmen sind die Ergebnisse des Baugrundgutachtens hinsichtlich der 
vorliegende Kennwerte der Zuordnung der jeweiligen umweltchemischen 
Belastungswerte zu berücksichtigen. 
 
3.4 Homogenbereiche  
Gemäß VOB – Teil C sind Böden und Fels entsprechend ihrem Zustand vor dem 
Lösen in Homogenbereiche einzuteilen. Jeder Homogenbereich ist ein begrenzter 
Bereich, bestehend aus einzelnen oder mehreren Boden- oder Felsschichten, der 
für das jeweilige Baugewerk bzw. Bauverfahren vergleichbare Eigenschaften auf-
weist.   
 
Für das Gewerk Erdarbeiten erfolgt in Tabelle 5 die Einteilung der Homogenberei-
che. Eigenschaften und Kennwerte der entsprechenden Homogenbereiche sind 
dem Kapitel 4.6 zu entnehmen. Je nach geplanten Tiefbaugewerken (Ramm-, Rüt-
tel- u. Pressarbeiten sowie Bohrarbeiten) können später weitere Angaben erfor-
derlich werden.   
 
Die Einteilung in Homogenbereiche ist als Vorschlag bzw. Empfehlung basierend 
auf dem aktuellen Kenntnisstand zu sehen und muss im Zuge der weiteren Pla-
nung, insbesondere unter Berücksichtigung von Bauzuständen und -phasen, über-
prüft und ggf. fortgeschrieben werden. 
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Tabelle 5: Übersicht Bodenaufbau / Homogenbereiche 

 
 
Bei der Erschließung des Baugebiets sowie bei der Durchführung von Bau-
maßnahmen sind die Kennwerte und Angaben zu den Homogenbereichen zu 
berücksichtigen. 
 
Grundwasser 
3.5 Wasserstände  
In den durchgeführten Bohrsondierungen mit maximaler Erkundungstiefe bis Kote 
474,38 m üNHN (ca. 4,4 m u. GOK) wurde in allen Aufschlüssen Grundwasser in 
Tiefenlagen zwischen 0,61 m unter GOK und 0,41 m unter GOK angetroffen (vgl. 
auch Tabelle 2 in Kapitel 3.1). Dies entspricht absoluten Grundwasserstandshöhen 
zwischen 478,03 m üNHN und 478,13 m üNHN im Westen und 478,22 m üNHN 
bis 478,30 m üNHN im Osten des geplanten Gewerbegebietes.  
 
Tabelle 6 listet Kenngrößen zu den hydrologischen Gegebenheiten im Grund-
stücksbereich auf. Etwa 1,2 km westsüdwestlich des Baufeldes befinden sich drei 
amtliche Grundwassermessstellen (GWM). Tagesaktuelle Daten sind nur von 
GWM THANNHAUSEN Q/A (Messstellen-Nr. 9276) abrufbar. Entsprechend einem 
Datenabgleich lag der Grundwasserstand im gegenständlichen Baufeld zum Zeit-
punkt der Geländearbeiten etwa 0,3 m über dem Mittelwasserstand (MW).   
 
Unter Berücksichtigung der Grundwasserschwankungsbreite in der o. g. amtlichen 
Messstelle THANNHAUSEN Q/A kann der HGW (ohne Sicherheitsaufschlag) für 
den Bereich des geplanten Gewerbegebietes somit näherungsweise bei 479,1 m 
üNHN angenommen werden. Dies entspricht für den Bereich des geplanten Bau-
vorhabens einer Höhe von etwa 0,2 m bis 0,7 m über GOK. Diese Höhen korrelie-
ren gut mit den Angaben des UmweltAtlas Bayern [1] zu Wassertiefen im Falle 
eines HQextrem-Ereignisses (vgl. Kapitel 2). Der MHGW kann hilfsweise bei 478,6 
m üNHN angesetzt werden.  
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Da keine weiterführenden Angaben zu Langzeitmessdaten aus der direkten Um-
gebung bekannt sind, sind die Angaben in Tabelle 6 jedoch, insbesondere in Be-
zug auf Höhenangaben, ohne Gewähr und können lediglich der Orientierung die-
nen. Gesicherte Angaben, vor allem für Baubewerber, sind auf Grundlage der vor-
liegenden Daten nicht möglich.  
 
Der bauzeitliche (Bauwasserstand) Bemessungswasserstand ist aufgrund des ho-
hen Grundwasserstandes sowie der gering durchlässigen Böden im Baufeld min-
destens auf Höhe der bauzeitlich vorhandenen bzw. geplanten GOK festzusetzen, 
wobei die Möglichkeit eines während der Bauphase auftretenden HQextrem-Ereig-
nisses besteht und entsprechend zu berücksichtigen ist. Der langfristige Bemes-
sungswasserstand (Bauendzustand) ist auf Höhe HHW festzusetzen.   
 
Tabelle 6: Zusammenfassung Wasserstände 

 
 
Bei der Erschließung des Baugebiets sowie bei der Durchführung von Bau-
maßnahmen sind die gegebenen Grundwasserstände und die damit verbun-
denen Vorkehrungen zu berücksichtigen. 
 
Bauwasserhaltung 
4.8 Bauwasserhaltung und Baugrubenverbau  
Nach derzeitigen Erkenntnissen wird mindestens für die Baugrubenerstellung bei 
Unterkellerungen eine Bauwasserhaltung erforderlich. Dafür ist nach Bayerischem 
Wassergesetz (BayWG) eine wasserrechtliche Erlaubnis notwendig. Diese wird 
durch die zuständige Kreisverwaltungsbehörde erteilt. Mit der zuständigen Be-
hörde ist der Umfang der dafür einzureichenden Unterlagen abzustimmen.  
 
Aufgrund der – zumindest in Teilbereichen vorhandenen – stark wasserdurchläs-
sigen Böden des Homogenbereichs 2.2 (Schmelzwasserschotter) ist voraussicht-
lich ein dichter Baugrubenverbau erforderlich. Hierzu eigenen sich z. B. ein Spund-
wandverbau oder, bei höheren statischen Anforderungen z. B. im Bereich notwen-
diger Unterfangungen, eine überschnittene Bohrpfahlwand. Die Verbauunterkante 
sollte mindestens 0,5 m tief in unterlagernde wasserstauende oder zumindest ge-
ringer durchlässige Schichten (hier: voraussichtlich tertiäre Böden der OSM ab 
rund 8 m u. GOK, genaue Tiefenlage unbekannt) einbinden, da hierdurch nach 
dem einmaligen Lenzen der Baugrube nur noch ein geringerer Umfang der not-
wendigen Restwasserhaltung erforderlich ist. Die Restwasserhaltung kann dann 
offen mittels Pumpensümpfen in der Baugrube erfolgen.  
 
Die tatsächlich erforderliche Verbauart und -länge richtet sich u. a. nach den stati-
schen Anforderungen, der notwendigen Baugrubentiefe und den geologischen und 
hydrologischen Verhältnissen. Wir empfehlen zur Planung eine Abstimmung mit 
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einer Fachfirma für Spezialtiefbau und Wasserhaltung. Gegebenenfalls ist auch 
ein Sachverständiger für Geotechnik hinzuzuziehen.  
 
Bei den anstehenden, zur Tiefe hin dicht gelagerten Schmelzwasserschottern so-
wie ggf. zu erwartenden dicht bis sehr dicht gelagerten, tertiären Sanden ist erfah-
rungsgemäß von einer mittleren bis (sehr) schweren Rammbarkeit auszugehen. 
Für den Einbau von Spunddielen sind daher ggf. Vorbohrungen notwendig.  
 
In Baugruben mit > 4,0 m Aushubtiefe ist der Verbau entsprechend durch Rück-
verankerung zu sichern.  
 
Während der Bauausführung ist der Grundwasserspiegel permanent bis mindes-
tens 0,5 m unter der Aushubsohle abzusenken. Generell ist auf Anzeichen eines 
hydraulischen Grundbruchs, der sich z. B. durch plötzliche Wölbung des Bodens 
ankündigt, zu achten. Auf der Baustelle sind permanent geeignete Möglichkeiten 
zur Abwendung eines hydraulischen Grundbruchs vorzuhalten. Diese können bei-
spielsweise eine Erhöhung der Auflast in der Baugrube durch Ballastmaterial zur 
Stabilisierung oder eine Absenkung des Wasserspiegels außerhalb der Baugrube 
zur Verringerung des in der Baugrube herrschenden Wasserdrucks sein.  
 
In den unterirdischen Bauteilen sollten bauzeitlich Flutungsöffnungen vorgesehen 
werden, um das noch nicht auftriebssichere Gebäude im Havariefall gegen Auf-
schwimmen sichern zu können. 
 
Bei der Erschließung des Baugebiets sowie bei der Durchführung von Bau-
maßnahmen sind die gegebenen Grundwasserstände und die damit verbun-
denen Vorkehrungen zu berücksichtigen. 
 
5 Abschließende Bemerkungen zum Baugrundgutachten 
Gemäß den Erkenntnissen der vorliegenden Baugrunderkundung und den ange-
gebenen Kennwerten empfehlen wir, Mittelwerte zu bilden und diese für weitere 
statische Bemessungen heranzuziehen.   
 
Für die Baumaßnahmen wird eine geotechnische Baubegleitung sowie für jedes 
Einzelbauvorhaben eine bauwerksbezogene Baugrunderkundung empfohlen. Ent-
sprechend verbesserte Gründungssohlen sind durch geeignete Versuche fach-
technisch abnehmen zu lassen, um die Aussagen des vorliegenden Berichtes zu 
bestätigen.  
 
Die Entscheidungsfindung zu den getroffenen Aussagen beruht auf den Erkennt-
nissen der durchgeführten Geländearbeiten sowie den vorgelegten Planungsun-
terlagen. Wenn im Zuge der Erdarbeiten abweichende Boden- oder Grundwasser-
verhältnisse angetroffen werden oder sich die Ausführungsplanung der Bauwerke 
ändert, sind die bautechnischen Empfehlungen zwingend auf ihre Gültigkeit zu 
überprüfen und ggf. entsprechend anzupassen. Erforderlichenfalls ist auch ein 
Sachverständiger für Geotechnik hinzuzuziehen.  
 
 
Hochwasser 
Der Planbereich befindet sich im derzeit noch amtlich festgesetzten Überschwem-
mungsgebiet HQ 100 der Mindel, als auch im Überschwemmungsgebiet HQ ext-
rem (~ HQ 1000). Nach Durchführung der Hochwasserschutzmaßnahme, örtlicher 
Hochwasserschutz der Stadt Thannhausen, im Rahmen der Hochwasserschutz-
maßnahme Mindeltal Projekt Thannhausen ist das Plangebiet als Hochwasserfrei 
zu betrachten. Die Hochwasserschutzmaßnahme Thannhausen wurde im Jahr 
2023 größtenteils fertiggestellt. 
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Auf der Internetseite des Wasserwirtschaftsamtes Donauwörth wird zur 
Hochwassersituation in Burtenbach wie folgt ausgeführt: 
 
Ortsteil Burtenbach 
Entsprechend der Ergebnisse zur Überschwemmungsgebietsermittlung treten bei 
einem 100-jährlichen Hochwasser mit dem Hochwasserschutz Thannhausen 
keine Überflutungen in bebauten Bereichen im Ortsteil von Burtenbach mehr auf. 
Dies wurde prinzipiell durch das Hochwasserereignis 06/2024 bestätigt, bei dem 
im Ortsbereich von Burtenbach nur am Osterbach im Bereich des Marktplatzes 
Ausuferungen aufgetreten sind (bei verstärkter Mindeldrosselung im Katastro-
phenfall wegen noch nicht abgeschlossenen innerörtlichem Hochwasserschutz in 
Thannhausen). 
 
Nach aktuellem Stand ist keine Umsetzung der auf Grundlage der Planfeststellung 
von 2014 möglichen Hochwasserschutzmaßnahmen in Burtenbach geplant. 
 
Eine Überrechnung des Überschwemmungsgebiets der Mindel wurde jedoch noch 
nicht vorgenommen.  
 
Nachfolgend ist der Istzustand des derzeit amtlich festgesetzten HQ100 (Festset-
zung am 12.08.2016,   
 

 
amtlich festgesetztes Überschwemmungsgebiet HQ 100  
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Überschwemmungsgebiet HQextrem 

 
Nachdem HQ100 Überschwemmungsgebiet "amtlich festgesetzt" ist, bedarf der 
vorliegende Bebauungsplan einer wasserrechtlichen Genehmigung. Nach den jet-
zigen Vorgaben des § 78 Abs.1 Nr. 1 des Wasserhaushaltsgesetztes (WHG) kann 
eine Genehmigung für den vorliegenden Bebauungsplan nur erteilt werden, wenn 
die in § 78 Abs. 2 Nrn. 1 – 9 WHG genannten Voraussetzungen allesamt kumulativ 
erfüllt sind: 
 

1. keine anderen Möglichkeiten der Siedlungsentwicklung bestehen oder 
geschaffen werden können, 

2. das neu auszuweisende Gebiet unmittelbar an ein bestehendes Bauge-
biet angrenzt, 

3. eine Gefährdung von Leben, erhebliche Gesundheits- oder Sachschäden 
nicht zu erwarten sind, 

4. der Hochwasserabfluss und die Höhe des Wasserstandes nicht nachteilig 
beeinflusst werden, 

5. die Hochwasserrückhaltung nicht beeinträchtigt und der Verlust von ver-
lorengehendem Rückhalteraum, umfang-, funktions- und zeitgleich, aus-
geglichen wird, 

6. der bestehende Hochwasserschutz nicht beeinträchtigt wird, 
7. keine nachteiligen Auswirkungen auf Oberlieger und Unterlieger zu erwar-

ten sind, 
8. die Belange der Hochwasservorsorge beachtet sind und 
9. die Bauvorhaben so errichtet werden, dass bei dem Bemessungshoch-

wasser, das der Festsetzung des Überschwemmungsgebietes zu Grunde 
gelegt wurde, keine baulichen Schäden zu erwarten sind. 

 
Zu Nr. 1 § 78 Abs. 2 WHG 
Der Markt Burtenbach beabsichtigt mit der vorliegenden Bauleitplanung, die bau-
planungsrechtlichen Grundlagen für eine Gebietsentwicklung für dieses Grund-
stück mit dem vorliegenden Bebauungsplan “Gewerbegebiet Bleiche II 1. 
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Änderung und Erweiterung“ Baurecht zu schaffen. Nachdem das Plangebiet nach 
Fertigstellung der Hochwasserschutzmaßnahme Thannhausen nach Ausführun-
gen des Wasserwirtschaftsamtes Donauwörth, zur Hochwassersituation in Bur-
tenbach, kann das vorliegende Plangebiet als hochwasserfrei betrachtet werden, 
sodass für das Plangebiet keine Hochwassergefahr für das HQ100 mehr gegeben 
ist.  
 
Zu Nr. 2 § 78 Abs. 2 WHG 
Der Anschluss an ein unmittelbar bestehendes Baugebiet kann durch den direkten 
Anschluss an den bestehenden Ortsbereich als erfüllt angesehen werden. 
 
Zu Nr. 3 - 9 § 78 Abs. 2 WHG 
Hinsichtlich der Nr. 3-9 ist davon auszugehen, dass: 
Eine Gefährdung von Leben, erhebliche Gesundheits- oder Sachschäden nicht zu 
erwarten sind. 
 
Der Hochwasserabfluss und die Höhe des Wasserstandes nicht nachteilig beein-
flusst werden, die Hochwasserrückhaltung nicht beeinträchtigt und der Verlust von 
verlorengehendem Rückhalteraum, umfang-, funktions- und zeitgleich, ausgegli-
chen wird, der geplante Hochwasserschutz nicht beeinträchtigt wird, keine nach-
teiligen Auswirkungen auf Oberlieger und Unterlieger zu erwarten sind und die Be-
lange der Hochwasservorsorge beachtet sind.  
 
Nachdem der gewählte Standort nach Fertigstellung der Hochwasserschutzmaß-
nahme Thannhausen als hochwasserfrei betrachtet werden kann, sind die vor ge-
nannten Gefährdungen nicht mehr relevant. 
 
Extreme Hochwasserereignisse 
Über die Hochwassergefahren des HQ 100 hinaus besteht durchaus die Gefahr 
von extremen Hochwasserereignissen. Um dieser Gefahr vorzubeugen sind in Be-
reichen von davon betroffenen Gewässern entsprechende Schutzmaßnahmen zu 
treffen. Unter Abstimmung mit dem Wasserwirtschaftsamt Donauwörth ist dieser 
Anforderung genüge getan, wenn die Höhenlagen der Gebäude an die hierfür 
Maßgebende Wasserspiegellage angepasst werden. Vom Wasserwirtschaftsamt 
wird für den Bereich des Plangebiets eine Wasserspiegellage von im Plangebiet 
bei 478,95 m NHN im DHHN2016, zusätzlich wird ein Sicherheitsfaktors von 0,3 
m festgelegt. In der Satzung ist festgesetzt, dass Die Oberkante des Fertigfußbo-
dens im Erdgeschoß darf, nicht unter 479,25 m über NHN liegen. 
 
Schutz vor Überflutungen infolge von Starkregen: 
Infolge von Starkregenereignissen können im Bereich des Bebauungsplans Über-
flutungen auftreten. Zudem besteht auch eine zusätzliche Gefahr aufgrund von 
Oberflächenabfluss oder kleineren Gewässern. Um Schäden zu vermeiden, sind 
bauliche Vorsorgemaßnahmen zu treffen, die das Eindringen von oberflächlich ab-
fließendem Wasser in Erd- und Kellergeschosse dauerhaft verhindert. Eine aus-
reichende Sockelhöhe von mind. 25 cm über der Fahrbahnoberkante / über Ge-
lände wird empfohlen. Kellerfenster sowie Kellereingangstüren sollten wasserdicht 
und/oder mit Aufkantungen, z.B. vor Lichtschächten, ausgeführt werden. 
 
Tiefgaragenzufahrten und Abfahrtsrampen sind konstruktiv so zu gestalten, dass 
infolge von Starkregen auf der Straße oberflächlich abfließendes Wasser nicht ein-
dringen kann. 
 
Zum Schutz vor eindringendem Abwasser aus der Kanalisation in tiefliegende 
Räume sind geeignete Schutzvorkehrungen vorzusehen, z.B. Hebeanlagen oder 
Rückschlagklappen.  
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Der Abschluss einer Elementarschadensversicherung wird empfohlen. 
 
 

1.3 Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen fest-
gelegten Ziele des Umweltschutzes, die für den Bauleitplan von Be-
deutung sind, und der Art, wie diese Ziele und die Umweltbelange bei 
der Aufstellung berücksichtigt wurden.  
 
Bundesimmissionsschutzgesetz 
Vorhabensrelevante Ziele des Umweltschutzes sind der Schutz von Menschen, 
Tieren und Pflanzen, dem Boden, dem Wasser, der Atmosphäre sowie Kultur- und 
sonstigen Sachgütern vor schädlichen Umwelteinwirkungen und Vorbeugen dem 
Entstehen schädlicher Umwelteinwirkungen. 
 
Das Baugebiet wird begrenzt: 
im Norden durch die Ortsstraße Fl. Nr. 3108– Feuerhausgasse und sich nördlich 
daran anschließenden Gewerbegebietsflächen Im Osten zum Plangebiet befinden 
sich Dorfgebietsflächen mit teilweiser Wohnnutzung. Im Süden und Westen schlie-
ßen sich landwirtschaftlich genutzte Acker- und Grünflächen an. 
 
Um die wechselseitigen Beziehungen als auch die Auswirkungen der Immissionen 
zwischen dem Plangebiet und angrenzenden Gebieten bewerten zu können, ha-
ben wir bereits im Vorfeld nachfolgende schalltechnische Untersuchung erstellen 
lassen: 
 
Immissionsschutzrelevante Einflüsse auf oder innerhalb des Baugebietes 
 
Von Außerhalb können Immissionen einwirken durch: 
1. Landwirtschaftliche Immissionen 
2. Immissionen aus den angrenzenden Gewerbe- und Industriegebieten 

 
Innerhalb des Baugebiets können Immissionen auftreten durch: 
1.  Betriebsbedingte Emissionsbelastungen 
2. Fahrverkehr der Betriebsfahrzeuge 
 
Weitere Immissionsschutzrelevante Einflüsse auf das geplanten Gewerbegebiet 
sind bis auf die bekannten spezifischen Emissionen aus der landwirtschaftlichen 
Nutzung der angrenzenden Acker- und Wiesengrundstücke nicht zu erwarten.  
 
Immissionsschutzgutachten 
 
Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan „Gewerbegebiet Blei-
che II“ des Marktes Burtenbach, Bericht-Nr. ACB-0223-8959/10 Rev. 1 Stand 
03.12.2025, des IB ACCON GmbH, Gewerbering 5 • 86926 Greifenberg • Tele-
fon 0 8192 / 99 60-0, info@accon.de. 
 
Der Markt Burtenbach plant die Aufstellung des Bebauungsplans „Gewerbegebiet 
Bleiche II Erweiterung“. Im Zuge des Bebauungsplanverfahrens sind u. a. auch 
die schalltechnischen Auswirkungen der Planung zu begutachten. Der Schall-
schutz wird im Rahmen von Bauleitplanverfahren für die Praxis durch die DIN 
18005-1 – Schallschutz im Städtebau konkretisiert. In der DIN 18005-1 Beiblatt 1 
sind Orientierungswerte für die Beurteilung von Geräuscheinwirkungen in Anhän-
gigkeit von schutzbedürftigen Nutzungen (z.B. Baugebiete) aufgeführt.   
 
 
 
 

mailto:info@accon.de
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Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde eine schalltechnische Untersu-
chung (ACB-0223-8959/10 Rev. 1 vom 03.12.2025) erstellt, in der eine Ge-
räuschkontingentierung nach DIN 45691 unter Berücksichtigung aller Teilflächen 
des Plangebiets durchgeführt wurde. Durch Festsetzung entsprechender Emissi-
onskontingente LEK für die Zeitbereiche tags und nachts wird die Einhaltung der 
Anforderungen der TA Lärm im Umfeld des Plangebiets sichergestellt.   
 
Nachfolgend Auszug aus der Schalltechnischen Untersuchung. (kursiv gedruckt) 
 
Anlass und Aufgabenstellung  
Der Markt Burtenbach beabsichtigt zusammen mit der Fa. Erhardt Markisenbau 
GmbH im Südwesten des Marktes die Aufstellung des Bebauungsplans „Gewer-
begebiet Bleiche II Erweiterung“ [1] und damit die Entwicklung von Gewerbeflä-
chen. Hierbei soll die bestehende Fläche GEb 3 des Bebauungsplans „Gewerbe-
gebiet Bleiche II“ [2] um die Flurstücke mit den Flurnummern 3102 und 3103 er-
weitert bzw. vergrößert werden und zudem in die Flächen GEb 3 und GEb 4 un-
terteilt werden.  
 
Hinsichtlich des Immissionsschutzes soll zum einen die Vorbelastung aus bereits 
bestehenden sowie geplanten umliegenden Bebauungsplangebieten ermittelt 
werden und daraufhin ein neues Emissionskontingent für die erweiterte Flächen 
GEb 3 und GEb 4 festgelegt werden, um sicherzustellen, dass in den angrenzen-
den Gebieten (bestehende und geplante Wohnbebauung) die Orientierungswerte 
nach DIN 18005 [3], [4] bzw. die wertgleichen Immissionsrichtwerte nach TA 
Lärm [5] eingehalten werden.   
 
Die ACCON GmbH wurde mit der Durchführung der schalltechnischen Untersu-
chung betraut. Im vorliegenden Bericht werden Vorgehensweise sowie Ergeb-
nisse der schalltechnischen Untersuchung zusammenfassend dargestellt. 
 
Zusammenfassung und Fazit  
Der Markt Burtenbach beabsichtigt zusammen mit der Fa. Erhardt Markisenbau 
GmbH im Südwesten des Marktes die Aufstellung des Bebauungsplans „Gewer-
begebiet Bleiche II Erweiterung“ [1] und damit die Entwicklung von Gewerbeflä-
chen. Hierbei soll die bestehende Fläche GEb 3 des Bebauungsplans „Gewerbe-
gebiet Bleiche II“ [2] um die Flurstücke mit den Flurnummern 3102 und 3103 er-
weitert bzw. vergrößert werden und zudem in die Flächen GEb 3 und GEb 4 un-
terteilt werden.  
 
Hinsichtlich des Immissionsschutzes soll zum einen die Vorbelastung aus bereits 
bestehenden sowie geplanten umliegenden Bebauungsplangebieten ermittelt 
werden und daraufhin ein neues Emissionskontingent für die erweiterte Flächen 
GEb 3 und GEb 4 festgelegt werden, um sicherzustellen, dass in den angrenzen-
den Gebieten (bestehende und geplante Wohnbebauung) die Orientierungswerte 
nach DIN 18005 [3], [4] bzw. die wertgleichen Immissionsrichtwerte nach TA 
Lärm [5] eingehalten werden.   
 
Es wurden entsprechende Empfehlungen für Begründung und Festsetzung im 
Bebauungsplan gegeben.   
 
Die Schalltechnische Untersuchung ist dem Bebauungsplan beigefügt und 
ist Bestandteil der Satzung. 
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Landwirtschaftliche Immissionen 
Die im Süden und Westen an das Baugebiet anschließenden Flächen werden 
landwirtschaftlich genutzt. Dabei kann es zu Lärm- und Geruchsimmissionen kom-
men. Diese unvermeidlichen Immissionen werden mit Sicherheit des Öfteren auf-
treten und müssen somit auch hingenommen werden. 
 
 
Wasserhaushaltsgesetz 
Durch die Flächenversiegelung kommt es gezielten Ableitungen der Nieder-
schlagswässer, was zu einer Verschlechterung der Grundwasserbildung führt.  
 
 
Bundesnaturschutzgesetz 
Eingriffe in den Naturhaushalt und das Landschaftsbild sind zu vermeiden, zu mi-
nimieren und falls erforderlich auszugleichen. 
 
Aus Sicht des Naturschutzes und der Landschaftspflege kommt aufgrund der Orts-
randlage und der Geländemorphologie der Ein- und Durchgrünung eine besondere 
Bedeutung zu. Hierfür sind entsprechende Grünordnungsmaßnahmen mit den not-
wendigen Festsetzungen in Form eines Grünordnungsplanes in den Bebauungs-
plan eingearbeitet. 
 
Das “Gewerbegebiet Bleiche II 1. Änderung und Erweiterung“ stellt auf Grund sei-
ner Ortsrandlage auf der Süd und Westseite des Plangebiets, hin zur freien Natur 
einen Eingriff in Natur und Landschaft dar. Das Gewerbegebiet wird das Land-
schaftsbild in einem bestimmten Maß verändern und beeinflussen.  
 
Diese Sachlage erfordert einen sensiblen Umgang mit dem Übergang von Bebau-
ung zur freien Natur. Hier ist es besonders wichtig, dass entlang der Baugebiets-
grenzen ein ausreichend breiter Grünstreifen mit entsprechend dichter Bepflan-
zung mit einer Breite von min. 5,0 m angelegt wird. Als Abgrenzung der Bebauung 
hin zur freien Natur im südlichen und westlichen Bereichs des Gewerbegebietes 
ist anzustreben, dass ein möglichst natürlicher Übergang gebildet wird. 
 
Bei der Eingrünung des Gebietes ist darauf zu achten, dass keine negativen Aus-
wirkungen auf die angrenzenden landwirtschaftlichen Nutzflächen durch die Höhe 
der Pflanzen bzw. durch herabfallende Äste und Laub verursacht wird. Auch soll-
ten ausreichende Grenzabstände, die über das gesetzliche Maß hinausgehen, ein-
gehalten werden, um die Bewirtschaftung der angrenzenden landwirtschaftlichen 
Grundstücke nicht über Maß zu behindern. 
 
Hierfür sind in der Satzung entsprechende gestalterische Vorgaben erlassen. 
 
 
Landschaftsplan 
 
Der Markt Burtenbach verfügt über keinen Landschaftsplan 

 
 

Regionalplan 
 
Im rechtsgültigen Regionalplan sind folgende Vorbehaltsgebiete festgelegt, die 
den vorliegenden Planbereich betreffen: 
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Vorbehaltsgebiet Hochwasserschutz gemäß Plansatz B I 5 
G (4)  Zur Sicherung von Überschwemmungsflächen, zur Schaffung neuer Re-
tentionsräume sowie zur Aktivierung von Retentionsräumen im Zuge der Gewäs-
serentwicklung und Auenrenaturierung werden Vorbehaltsgebiete für den vorbeu-
genden Hochwasserschutz in der Raumnutzungskarte festgelegt. Dem vorbeu-
genden Hochwasserschutz kommt in den Vorbehaltsgebieten ein besonderes Ge-
wicht gegenüber anderen raumbedeutsamen Nutzungen zu. Sie sollen insbeson-
dere von Bauflächen, Baugebieten und baulichen Anlagen freigehalten werden. 
Die Umwandlung von Dauergrünland in Ackerland oder von Auwald in eine andere 
Nutzungsart soll in den Vorbehaltsgebieten für vorbeugenden Hochwasserschutz 
vermieden werden. 
 
Hinsichtlich zu den Gegebenheiten zum Hochwasserschutz wird auf die Aus-
führungen unter Beschaffenheit des Gebietes – Hochwasser verwiesen. 
Daraus ist zu ersehen, dass sich das Plangebiet unter Berücksichtigung des fer-
tiggestellten Hochwasserschutzes Thannhausen, nicht mehr im Bereich des 
HQ100 befindet. Nachdem in nachfolgendem Planausschnitt mit der Hochwasser-
gefahrenfläche blau Ermittlungsdatum 01.05.2023 noch kein förmlich festgesetz-
tes Überschwemmungsgebiet darstellt und das bisher geschützte HQ 100 in ocker-
hell darstellt noch rechtlich verbindlich ist, ist für das vorliegende Bauleitplanver-
fahren eine ausdrückliche wasserrechtliche Ausnahmegenehmigung für die Bau-
leitplanung (§ 78 Abs. 2 WHG) erforderlich. Hierfür ist ein entsprechender Antrag 
beim Landratsamt Günzburg, Fachbereich Wasserrecht und Bodenschutz, einzu-
reichen, in welchem die in § 78 Abs. 2 bzw. 3 WHG aufgeführten Kriterien abge-
handelt werden.  
 
Damit befindet sich das Plangebiet lediglich noch innerhalb der dargestellten 
HQextrem Gebiets.  
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Nachdem sich, wie vorausgehend dargelegt, die Hochwassersituation im Bereich 
des Marktes Burtenbach grundlegend geändert hat und die Erweiterungsabsichten 
der ortsansässigen Firma als wichtigen Belang zur Sicherung und Schaffung von 
Arbeitsplätzen sowie zur betriebswirtschaftlichen Entwicklung ansieht, lässt der 
Markt Burtenbach den im Regionalplan durch ein Vorbehaltsgebiet besonders ge-
wichteten Belang gegenüber den vorgenannten Belangen zurücktreten. 

 
 
2. Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen, die in der 

Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 Satz 1 ermittelt wurden.  
 
Das geplante Gewerbegebiet befindet sich im Talraum des Mindeltales und ist im 
rechtswirksamen Flächennutzungsplan des Markts Burtenbach als gewerbliche 
Baufläche und Fläche zur Ortsrandeingrünung dargestellt. Der Planbereich liegt 
zusätzlich in dem amtlich festgesetzten Überschwemmungsgebiet der Mindel. vor-
getragen. 
 
Durch die Ausweisung dieses Gewerbegebietes gehen derzeit landwirtschaftlich 
genutzte Flächen verloren. Dies bedeutet auch Verlust von Lebensräumen für eine 
arttypische Flora und Fauna. 
 
 
Altlasten 
Innerhalb der Grenze des räumlichen Geltungsbereiches sind keine Altlastver-
dachtsflächen oder sonstige Untergrundverunreinigungen bekannt. 
 
Sollten bei den Aushubarbeiten organoleptische Auffälligkeiten des Bodens fest-
gestellt werden, die auf eine schädliche Bodenveränderung oder Altlast hindeuten, 
ist unverzüglich die zuständige Bodenschutzbehörde (Kreisverwaltungsbehörde) 
zu benachrichtigen (Mitteilungspflichten gem. Art. 1, 12 Abs. 2 BayBodSchG). 
 
Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass Böden mit von Natur aus erhöhten 
Schadstoffgehalten (geogene Bodenbelastungen) vorliegen, welche zu zusätzli-
chen Kosten bei der Verwertung/Entsorgung führen können. Wir empfehlen daher 
vorsorglich Bodenuntersuchungen durchzuführen. Das Landratsamt ist von fest-
gestellten geogenen Bodenbelastungen in Kenntnis zu setzen.  
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2.1 Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Um-

weltzustands, einschließlich der Umweltmerkmale der Gebiete, die vo-
raussichtlich erheblich beeinflusst werden, 
 

2.2 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchfüh-
rung der Planung und bei Nichtdurchführung der Planung, 
 

Die Abarbeitung der Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeiti-
gen Umweltzustands, einschließlich der Umweltmerkmale der Gebiete, die vo-
raussichtlich erheblich beeinflusst werden, sowie die Prognose über die Entwick-
lung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung werden in Form einer 
tabellarischen Abarbeitung parallel geführt. 

 
      
a) Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima und 

das Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die Landschaft und die 
biologische Vielfalt, 

      
 Schutzgut  Bestandsaufnahme/ 

Betrachtung 
 Auswirkung/  

Abwägung 
      
 Tiere  Bei den in Anspruch ge-

nommenen, noch nicht 
bebauten Grundstücken 
des Geltungsbereiches 
handelt es sich um land-
wirtschaftlich intensiv ge-
nutzte Wiesenflächen. In 
diesem Gebiet sind keine 
besonderen oder ge-
schützte Tierarten festzu-
stellen. 

 Es kann davon ausge-
gangen werden, dass 
sich durch die geforder-
ten Ausgleichsmaßnah-
men nach der Eingriffs-
regelung sogar bessere 
Lebensbeding-ungen für 
die Tierwelt einstellen 

      
 Pflanzen  Wie vor, es sind keine be-

sonderen oder geschützte 
Pflanzenarten festzustel-
len. 

 Wie vor, sogar bessere 
Lebensbedingungen für 
die Pflanzenwelt.  

      
 Boden  Bei den Böden handelt es 

sich um landwirtschaftlich 
nutzbare Wiesenflächen 
mit mittlerer Bodenquali-
tät. Durch die Bebauung 
kommt es zu wesentlichen 
Versiegelungen 

 Diese Mängel werden 
durch die Ausgleichs-
maßnahmen nach der 
Eingriffsregelung kom-
pensiert.  

      
 Wasser  Durch die Flächenversie-

gelung kommt es geziel-
ten Ableitungen der Nie-
derschlagwässer, was zu 
einer Verschlechterung 
der Grundwasserbildung 
führt.  

 Es ist anzustreben, die 
anfallenden Oberflä-
chenwässer soweit 
möglich über die belebte 
Bodenzone zu versi-
ckern. 
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 Luft/ Klima  Das Klima des Mindeltales 
ist als feucht – kühl einzu-
stufen. Nebel und Inversi-
onswetterlagen als auch 
Früh- und Spätfrost sind 
häufig anzutreffen. 

 Es sind keine Beein-
trächtigungen zu erwar-
ten. 

      
 Wirkungsge-

füge zwischen 
ihnen 

 Es werden keine od. nur in 
sehr geringem Umfang 
gegenseitige Wechselwir-
kungen auftreten.  

 Die geforderten Aus-
gleichsmaßnahmen 
nach der Eingriffsrege-
lung stellen eine ausrei-
chende Kompensation 
dar. 

      
 Landschaft  Der derzeitige Zustand 

des Planbereichs als auch 
des weiteren Umfelds in 
Richtung Westen, und Sü-
den zeigt sich als struktur-
armes landwirtschaftlich 
intensiv genutztes Grün-
land. Gehölzsäume und 
anderweitige naturraum-
prägende Elemente sind 
nicht vorhanden. Unmittel-
bar, nördlich und östlich 
des Baugebiets, schließen 
sich Gewerbegebiets und 
Dorfgebietsflächen an. 
Dennoch stellt das ge-
plante Gewerbegebiet ei-
nen, wenn auch geringen 
Eingriff in das Land-
schaftsbild dar. 

 Die sich durch das ge-
plante Bebauung entwi-
ckelnde Siedlungsstruk-
tur schafft einen zusätz-
lich bebauten Ortsbe-
reich. Hierdurch wird 
sich keine wesentliche 
Verschlechterung von 
Sichtbeziehungen erge-
ben. Mit den geplanten, 
grünordnerischen Maß-
nahmen in Form eines 
Grüngürtels im Süden 
und Westen werden 
neue Strukturen ge-
schaffen, welche das 
Landschaftsbild positiv 
beeinflussen und den 
Eingriff in das Land-
schaftsbild in einem ge-
wissen Maße kompen-
siert. Im Übrigen kann 
davon ausgegangen 
werden, dass durch die 
erforderlichen Aus-
gleichsmaßnahmen der 
Eingriff ausgeglichen 
werden kann. 

      
      
 biologische 

Vielfalt 
 Nicht betroffen   

      
      
b) Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Gebiete von gemein-

schaftlicher Bedeutung und der Europäischen Vogelschutzgebiete 
im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes 

      
 Nicht betroffen 
  

 
 
 

    



Markt Burtenbach                                                          “Gewerbegebiet Bleiche II 1. Änderung und Erweiterung“ 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Umweltbericht zum Entwurf 

Fassung vom 20.10.2025 mit redaktionellen Änderungen vom 00.00.0000                              Seite 20 von 33 

 
 

      
c) umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Ge-

sundheit sowie die Bevölkerung insgesamt 
      
   Bestandsaufnahme/ 

Betrachtung 
 Auswirkung/  

Abwägung 
      
   Das Gewerbegebiet führt 

mit seiner baulichen Ent-
wicklung zu den üblichen 
umweltrelevanten Auswir-
kungen wie Verkehr, Bet-
rieslärm und Anspruch auf 
Ver- und Entsorgung als 
auch Energieverbrauch.  
Im nordöstlichen Bereich 
des Plangebietes schließt 
sich unmittelbar das Ge-
werbegebiet Bleiche an. 
Weiter in Richtung Osten 
und im östlichen Bereich 
befinden sich Dorfgebiete 
mit Mischnutzungen aus 
Landwirtschaft, Gewerbe 
und Wohnen. Nicht ganz 
unkritisch ist das im nörd-
lichen Bereich an das 
Plangebiet anschließende 
Mehrfamilienhaus mit 9 
WE, welches direkt an das 
Gewerbegebiet angrenzt. 

 Grundsätzlich sind über 
die in gesetzlichen Re-
gelungen erfassten Aus-
wirkungen durch Ener-
gieverbrauch, Verkehr, 
Abfall und Abwasser, 
keine negativen Auswir-
kungen auf den Men-
schen und seine Ge-
sundheit zu erwarten. 
Die durch die betriebli-
chen Tätigkeiten des ge-
planten Gewerbegebiets 
verursachten Immissio-
nen, welche sich auf die 
angrenzenden Nutzun-
gen auswirken wurden in 
einer schalltechnischen 
Begutachtung unter-
sucht und entsprechend 
berücksichtigt. 

  
d) umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sach-

güter 
      
 Kulturgüter  Im Plangebiet befindet 

sich ein Bodendenkmal 
als Graben, der die Fl.-
Nrn. 3104-3105 durch-
zieht; es könnte sich um 
eine bisher unbekannte 
Ortsbefestigung handeln 
(Denkmalliste E-2007-
57256-1). 

 Da nach Abwägung aller 
Belange keine Möglich-
keit gesehen wird, Bo-
deneingriffe vollständig 
oder in großen Teilen zu 
vermeiden, ist als Er-
satzmaßnahme, wie 
vom Landesamt für 
Denkmalpflege vorge-
schlagen, eine archäolo-
gische Ausgrabung 
durchzuführen. 

      
 Sachgüter   Es sind keine Sachgüter 

betroffen 
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e) Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte Umgang mit 
Abfällen und Abwässern 

      
   Bestandsaufnahme/ 

Betrachtung 
 Auswirkung/  

Abwägung 
      
 Emissionen  Das Gewerbegebiet führt 

mit seiner baulichen Ent-
wicklung zu den üblichen 
umweltrelevanten Auswir-
kungen wie Verkehr und 
Betrieslärm. Im Übrigen 
sind die zulässigen Emis-
sionswerte in den Bun-
desimmissionsschutzge-
setzen geregelt.  
 

 Die durch die betriebli-
chen Tätigkeiten des ge-
planten Gewerbegebiets 
verursachten Immissio-
nen, welche sich auf die 
angrenzenden Nutzun-
gen auswirken, wurden 
in einer schalltechni-
schen Begutachtung, 
untersucht und entspre-
chend berücksichtigt. 
Anderweitige Emissio-
nen sind nicht zu erwar-
ten. 

      
 Abfälle  Es ist mit dem üblichen 

Anfall von Gewerbemüll 
zu rechnen. 

 Die Entsorgung hat über 
geeignete Abfallentsor-
gungsunternehmen so-
wie über das Abfallent-
sorgungssystem des 
Landkreises Günzburg. 
Zu erfolgen 

      
 Abwässer  Das Baugebiet wird an die 

gemeindliche Abwasser-
entsorgung mit Anschluss 
an die Gemeinschaftsklär-
anlage des Abwas-
serzweckverbandes Bur-
tenbach - Münsterhausen 
angeschlossen.  
Unverschmutzte Oberflä-
chenwässer sind auf pri-
vaten Grundstücksflächen 
auf geeignete Weise, über 
anzulegende Sickermul-
den und Rigolen flächen-
haft zu versickern. Die 
Einbringung von schädli-
chen Emission- bzw. Im-
missionsstoffen ist nicht 
gestattet. In jedem Einzel-
fall ist das Landratsamt 
Günzburg einzuschalten. 
Es muss sichergestellt 
sein, dass nur unver-
schmutztes Nieder-
schlagswasser eingeleitet 
wird. 

 Mit den vorgesehenen 
Maßnahmen und Aufla-
gen ist sichergestellt, 
dass die anfallenden 
Schmutzwässer ord-
nungsgemäß gereinigt 
und entsorgt werden. 
Mit der großflächigen 
Versickerung des Ober-
flächenwassers wird das 
durch den entstehenden 
Versiegelungsgrad einer 
Ableitung des Nieder-
schlagswassers entge-
gengewirkt und das an-
fallende Oberflächen-
wasser wieder dem Un-
tergrund zugeleitet. 
 

      
      



Markt Burtenbach                                                          “Gewerbegebiet Bleiche II 1. Änderung und Erweiterung“ 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Umweltbericht zum Entwurf 

Fassung vom 20.10.2025 mit redaktionellen Änderungen vom 00.00.0000                              Seite 22 von 33 

f) Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente 
Nutzung von Energie 

      
   Bestandsaufnahme/ 

Betrachtung 
 Auswirkung/  

Abwägung 
      
   Der Einsatz erneuerbarer 

Energien sollte ermöglicht 
werden. Die sparsame 
und effiziente Nutzung 
von Energie sind zu be-
achten.  

 Der Einsatz von Photo-
voltaikanlagen und Son-
nenkollektoren wird er-
möglicht. Ein sparsamer 
und effizienter Umgang 
mit Energie ist zu be-
rücksichtigen. 

  
      
g) Darstellung von Landschaftsplänen sowie von sonstigen Plänen, 

insbesondere des Wasser-, Abfall- und Immissionsschutzrechts 
      
   Bestandsaufnahme/ 

Betrachtung 
 Auswirkung/  

Abwägung 
      
 Landschafts-

plan 
 Siehe unter 1.3   

      
 Sonstige  Nicht betroffen   
      
      
h) Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in Gebieten, in denen die 

durch Rechtsverordnung zur Erfüllung von bindenden Beschlüssen 
der Europäischen Gemeinschaften festgelegten Immissionsgrenz-
werte nicht überschritten werden 

      
 Nicht betroffen 
      
      
i) Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des Umwelt-

schutzes nach den Buchstaben a, c und d 
      
   Bestandsaufnahme/ 

Betrachtung 
 Auswirkung/  

Abwägung 
      
   Aus den Betrachtungen 

der einzelnen Belange 
des Umweltschutzes nach 
den Buchstaben a, c, und 
d sind keine wesentlichen 
Wechselwirkungen fest-
zustellen. 

 Der vorliegende Bebau-
ungsplan führt zu keinen 
wesentlichen wechsel-
seitigen Beeinträchtigun-
gen in den Belangen des 
Umweltschutzes. Die in 
verschiedenen Berei-
chen wohl eintretenden 
Beeinträchtigungen kön-
nen im Rahmen der Ein-
griffsregelung durch 
Ausgleichsmaßnahmen 
kompensiert werden, so-
dass für Natur und Land-
schaft kein nachhaltiger 
Schaden entsteht.  
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Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der 
Planung und bei Nichtdurchführung der Planung, 

 
Zusammenfassung 
Durch die Bauleitplanerische Entwicklung des Planbereiches zu einem Baugebiet 
als Gewerbegebiet sind keine Einschneidenden Veränderungen bzw. Verschlech-
terungen im Bezug auf Umwelteinwirkungen zu erwarten. Mit der geplanten Grund-
flächenzahl von 0,8 ist ein Versiegelungsgrad gegeben der im Rahmen des § 8a 
BNatSchG innerhalb und außerhalb des Baugebietes ausgeglichen wird. 
 
Nullvariante 
Bei Nichtdurchführung der Planung hätte durch die weitere intensive landwirt-
schaftliche Bewirtschaftung der Teilflächen als intensiv genutztes Grünland keine 
positive Entwicklung im Sinne einer höheren Wertigkeit der Flächen aus natur-
schutzfachlicher Sicht eingestellt. Vielmehr wäre durch die intensive Nutzung wei-
terhin eine Belastung der Natur durch Pflanzenschutz- und Düngemittel gegeben 
gewesen.  

 
 
2.3 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Aus-

gleich der nachteiligen Auswirkungen. 
 

Nach Art. 6 ff BayNschG ist bei erheblichen Eingriffen in den Naturhaushalt und 
das Landschaftsbild die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung anzuwenden. 
Dadurch sind vermeidbare Beeinträchtigungen zu unterlassen und unvermeidbare 
Beeinträchtigungen auszugleichen (Ausgleichsmaßnahmen) oder in sonstiger 
Weise zu kompensieren (Ersatzmaßnahmen). Vermeidungs- und Minimierungs-
maßnahmen können somit dazu beitragen, vermeidbare Beeinträchtigungen von 
Naturhaushalt und Landschaftspflege zu verhindern. Grundsätzlich haben solche 
Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen Vorrang vor Ausgleichs- und Ersatz-
maßnahmen. 
 
Der Eingriff ist auszugleichen, wenn nach seiner Beendigung keine erheblichen 
oder nachhaltigen Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes zurückbleiben und 
das Landschaftsbild landschaftsgerecht wiederhergestellt oder neugestaltet ist. 
 
Folgende Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen sind vorgesehen: 
 
Durch den Bebauungsplan werden verschiedene Vermeidungs-, Minimierungs-, 
Schutz- und Gestaltungsmaßnahmen berücksichtigt. Dazu gehören insbesondere 
die auf der Ost-, Süd- und Westseite angelegten Eingrünungsgürtel mit entspre-
chender grünordnerischer Gestaltung.  
 
Im Plangebiet wurde für die Eingriffe in Natur und Landschaft der erforderliche 
Ausgleichsbedarf ermittelt. 
 
Eingriffs- und Ausgleichsbewertung nach BNatSchG § 13, 14 und 15 
 
Auf den Leitfaden „Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft – Eingriffsrege-
lungen in der Bauleitplanung“ vom Bayerischen Staatsministerium für Landesent-
wicklung und Umweltfragen wird verwiesen. 
 
Die Umsetzung der notwendigen Ausgleichsmaßnahmen (Eingriffsregelung) ist 
durch einen Grünordnungsplan zu gewährleisten. Soweit diese nicht auf dem Bau-
grundstück erbracht werden können, sind ggf. in Abstimmung mit der unteren Na-
turschutzbehörde andere naturschutzfachlich geeignete Flächen und Maßnahmen 
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zu deren Aufwertung festzulegen. Die Ausgleichsflächen müssen für Zwecke des 
Naturschutzes und der Landschaftspflege gesichert sein. 
 
Bei der grünordnerischen Planung für das Gesamtareal ist darauf zu achten, dass 
die Freiflächen naturnah gestaltet und gepflegt werden. Bei den Gehölzpflanzun-
gen sind standortheimische Laubgehölze zu verwenden. Ausreichend bemessene 
Standräume müssen, gerade bei Baumpflanzungen, gewährleistet sein. Die Ver-
siegelung ist auf das absolut notwendige Mindestmaß zu begrenzen und allgemein 
möglichst wasserdurchlässig zu gestalten.  
 
Zur Schaffung eines ökologisch verträglichen Überganges von Bauflächen hin zur 
freien Natur sind um die bebaubaren Flächen ausreichend breite Grüngürtel anzu-
legen. Im Besonderen ist hier das Augenmerk auf eine naturnahe Gestaltung zu 
legen. 
 
Das plangegenständliche Baugebiet befindet sich im Talraum des Mindeltals. 
Durch die Ausweisung dieses Plangebietes gehen derzeit landwirtschaftlich ge-
nutzte Flächen verloren. Dies bedeutet auch Verlust von Lebensräumen für eine 
arttypische Flora und Fauna. 
 
Das geplante Baugebiet stellt einen Eingriff in Natur und Landschaft dar, der durch 
entsprechende Kompensationsmaßnahmen auszugleichen ist. Die Bilanzierung 
der erforderlichen Ausgleichsflächen ist nach dem Leitfaden „Bauen im Einklang 
mit Natur und Landschaft – Eingriffsregelung in der Bauleitplanung“, erstellt vom 
Bayerischen Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen, vorzu-
nehmen. Die Bilanzierung ist dem Bebauungsplan beizulegen. 
 
Ein entsprechender Grünordnungsplan ist in diesen Plan mit eingearbeitet. 
 
Bestandsaufnahme 
Bei den Grundstücken im Geltungsbereich des Bebauungsplans handelt es sich 
um landwirtschaftliche Nutzflächen mit intensiver Ackerlandnutzung. Die plange-
genständlichen Flächen sind topographisch als leicht hängend zu betrachten. 
 

 
Luftbild mit Plangebiet unmaßstäblich  
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Die gesamte Eingriffsfläche stellt sich wie folgt dar: 
 
Eingriffsfläche E1  landw. Nutzfl. Grünland – GE 7.810,0 m² 
Eingriffsfläche gesamt 7.810,0 m² 
 
Berechnung der Eingriffsflächen – siehe Anhang 
Eingriffsflächen – Darstellung der einzelnen Bereiche 
 

 
 
Erfassen und Bewerten von Natur und Landschaft (Bestand) 
 

Biotoptyp (Eingriffsfläche): Ackerlandnutzung E1 

Arten und Lebensräume Intensiv genutztes Grünland II (unterer Wert) 

Boden Intensiv genutztes Grünland I (oberer Wert) 

Wasser Flächen ohne Versickerungsleistung I (unterer Wert) 

Klima/ Luft Flächen ohne kleinklimatisch wirksame Luftaustauschbahnen  I (unterer Wert) 

Landschaftsbild Ausgeräumte, strukturarme Agrarlandschaften mit offenen Sichtbeziehungen II (unterer Wert) 

 
Ermittlung Kompenstions- (K) Faktor und Ausgleichs-/ Kompensati-
onsbedarf für die einzelnen Eingriffsflächen 

 
Eingriffsfläche E1 Ackerlandfläche – Baufläche GE 17.955,0 m² 
Wertstufe 

Kategorie 

Leitfaden 

I unten I oben II unter II oben III unten III oben Ermittlungsfaktor – K-Faktor 
Flächen- 

anteil 

Kompen-sati-

ons-bedarf 

Stufe 1 2 3 4 5 6 1 x Stufe 1 = 1 

1 x Stufe 2 = 2 

3 x Stufe 3 = 9 

5__________12      

 

12 : 5 = 2,4 Punkte 

 

 Zuordnung zu  
Stufe I oben 
K–Faktor 0,68 

7.810,0 m² 5.310,0 m² 

Kompen- 

sations- 

faktor 

Eingriffsschwere Typ A – GRZ >035 

0,3 - 0,6 0,8 - 1,0 1,0 - 3,0 

Schutzgut • Klima/ 

Luft 
 

• Wasser 
 

• Land-

schafts-

bild 

• Arten und 

Lebens-

räume 

• Boden 
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Ausgleichsfläche für E1 Grünland intensiv genutzt 5.310,00 m² 

 

Ausgleichsfläche für E1 gesamt erforderlich 5.310,0 m² 
 
Zudem wurde die bei dem rechtsgültigen Bebauungsplan “Gewerbegebiet Bleiche 
II“ festgesetzte Ausgleichsfläche von vom Vorbesitzer der Fa. Erhardt Markisen-
bau GmbH nicht erstellt. Der jetzige Eigentümer der Fa. Erhardt Markisenbau 
GmbH erklärte sich im Rahmen des Städtebaulichen Vertrags mit dem Markt Bur-
tenbach bereit, die noch nicht erstellte Ausgleichsfläche zu übernehmen und im 
Rahmen des vorliegenden Bebauungsplan mit herzustellen. 
 
erforderliche Ausgleichsfläche aus dem rechts- 
gültigen Bebauungsplan “Gewerbegebiet Bleiche II“ 2.401, 0 m² 
 
somit erforderlich 
 

Ausgleichsfläche gesamt erforderlich 7.711,0 m² 
 
 
Ausgleichsmaßnahmen 
 
Ausgleichsflächen  
Zum naturschutzfachlichen Ausgleich der Eingriffsflächen sind nachfolgende Aus-
gleichsmaßnahmen geplant 
 

 Fl. Nr. Gemar-
kung 

Fläche  Maßnahme   Faktor anrechenbare  
Ausgleichsfläche 

 Fl. Nr. 
2927 

Burten-
bach  

5.745 m²  Ausgleichsfläche A1  
Extensivgrünland , Biotop-
/Nutzungstyp G221 mit 
Feuchtmulden 

  
1,0 

 
5.745 

 
m² 

 Fl. Nr. 
3028 

Burten-
bach 
 

3.290 m²  Ausgleichsfläche A2  
Extensivgrünland , Biotop-
/Nutzungstyp G221 mit 
Feuchtmulden 

  
1,0 

 
3.290 

 
m² 

           

   9.030,0 m²  Ausgleichsfläche gesamt   9.030,0 m² 

           

      
erforderliche Ausgleichs-
fläche    7.711,0 m² 

           
      Überkompensation 1.319,0 m² 

         

 
Innerhalb des Planungsgebiets sind keine Ausgleichsflächen geplant: 
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Ausgleichsfläche A1 außerhalb des Plangebiets  
Markt Burtenbach auf der Fl. Nr. 2927 
 

 
 
Die Ausgleichsfläche A1 wird auf dem Grundstück Fl. Nr. 2927, Gemarkung Bur-
tenbach nachgewiesen. Die Verfügungsgewalt über das betreffende Grundstück 
ist gegeben. Hier ist, wie mit der Unteren Naturschutzbehörde abgestimmt und in 
der Planzeichnung dargestellt ein Extensivgrünland nach der Biotopwertliste, Bio-
top-/Nutzungstyp G221 mäßig artenreiche Seggen- oder binsenreiche Feucht- und 
Nasswiesen (extensiv genutzt) zu entwickeln.  
 
Die Verwendung von Pflanzenschutzmitteln sowie eine Düngung sind untersagt. 
 
Ausgleichsfläche A2 außerhalb des Plangebiets  
Markt Burtenbach auf der Fl. Nr. 3028 
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Die Ausgleichsfläche A2 wird auf dem Grundstück Fl. Nr. 3028, Gemarkung Bur-
tenbach nachgewiesen. Die Verfügungsgewalt über das betreffende Grundstück 
ist gegeben. Hier ist, wie mit der Unteren Naturschutzbehörde abgestimmt und in 
der Planzeichnung dargestellt ein Extensivgrünland nach der Biotopwertliste, Bio-
top-/Nutzungstyp G221 mäßig artenreiche Seggen- oder binsenreiche Feucht- und 
Nasswiesen (extensiv genutzt zu entwickeln.  
 
Die Verwendung von Pflanzenschutzmitteln sowie eine Düngung sind untersagt. 
 
Entwicklung der Ausgleichsflächen A1 und A2 
Zur Entwicklung mäßig artenreicher Seggen- oder binsenreicher Feucht- und 
Nasswiesen ist eine Ausmagerung der Ausgleichsfläche erforderlich. Dabei ist die 
Ausgleichsfläche in den ersten 5 Jahren nach Rechtskraft des Bebauungsplans 
durch Verzicht auf jegliche Düngung und 3-4 Schnitte im Jahr ab Mitte Mai mit 
Mähgutabfuhr auszumagern.  
 
Fläche (Wiese) für Mähgutübertrag bzw. Einsaat vorbereiten:  
 
Die Aushagerung der Fläche muss vor Mähgutübertrag bzw. Ansaat mit Saatgut 
artenreicher Seggen- oder binsenreicher Feucht- und Nasswiesen durchgeführt 
werden.  
 
Grundsätzlich: Entweder flächig oder auf 10 m breiten Streifen quer zur Bewirt-
schaftungsrichtung (10 m Streifen fräsen - 20 m belassen, insgesamt dann auf 30 
% der Fläche Mähgutübertrag oder Ansaat) 
 
Die Fläche bzw. die Streifen sind mit zeitlichem Abstand zweimal zu fräsen, um 
den Unkrautdruck zu reduzieren. Anschließend ist mit einer Egge, Kreiselegge 
oder Fräse eine feinkrümelige Bodenstruktur herzustellen.  
 
Nach der Bearbeitung, das im Boden noch vorhandene Samendepot aufkeimen 
lassen. Sobald die Pflanzen gekeimt sind, muss der Vorgang (Bearbeitung mit 
Egge, Kreiselegge oder Fräse) wiederholt werden, um die unerwünschten Beikräu-
ter mechanisch zu zerstören. Der Vorgang sollte mind. 3 x wiederholt werden, um 
den noch vorhandenen Pflanzenbestand möglichst stark zu schwächen.  
 
Dann erfolgt der Mähgutübertrag bzw., falls keine geeigneten Spenderflächen (vor-
her mit der Unteren Naturschutzbehörde absprechen), die Ansaat mit Regiosaat-
gutmischung für artenreiche Seggen- oder binsenreiche Feucht- und Nasswiesen 
aus dem Ursprungsgebiet Nr. 16 anzusäen. Die Saatgutmischung muss der Posi-
tivliste des LfU entsprechen. 
 
Idealerweise wird die Fläche dann im Herbst (Ende August bis Anfang September) 
angesät. Nach der Saat muss das Saatgut angewalzt werden, um den benötigten 
Bodenschluss zu erzielen. 
 
Ab dem 6. Jahr ist die Wiese je nach Wüchsigkeit zweischürig im Jahr zu mähen 
(Schnittzeitpunkt Mitte Juni / Ende August). Das Mähgut eignet sich zur Futternut-
zung und ist als Heu, Öhmd oder Silage verwendbar. Das Mähgut ist zu entfernen. 
 
Für die Ausgleichsfläche gilt ein Düngeverbot. 
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2.4 In Betracht kommende anderweitige Planungsmöglichkeiten, wobei 

die Ziele und der räumliche Geltungsbereich des Bauleitplans zu be-
rücksichtigen sind. 

 
In ortsplanerischer Hinsicht stellt die Entwicklung des plangegenständlichen Ge-
werbegebiets eine Erweiterung des gewachsenen Ortsbereichs des Marktes Bur-
tenbach in Richtung Süden dar.  
Bei der Planung der Erweiterung des Baugebiets wurden unterschiedliche Pla-
nungsvarianten in Erwägung gezogen, wobei sich die vorliegende Planung als die 
beste und effizienteste Planvariante herausstellte.  
 
 

3. Zusätzlichen Angaben: 
 
3.1 Beschreibung der wichtigsten Merkmale der verwendeten techni-

schen Verfahren bei der Umweltprüfung sowie Hinweise auf Schwie-
rigkeiten, die bei der Zusammenstellung der Angaben aufgetreten 
sind, zum Beispiel technische Lücken oder fehlende Kenntnisse. 

 
Die Beurteilung der Umweltauswirkungen erfolgte verbal argumentativ. Dabei wer-
den drei Stufen, geringe, mittlere und hohe Erheblichkeit, unterschieden. Bei der 
Bewertung der Erheblichkeit ist, insbesondere bei den Schutzgütern Boden, Was-
ser, Tiere und Pflanzen, die Ausgleichbarkeit von Auswirkungen ein wichtiger In-
dikator. Die Erheblichkeit nicht ausgleichbarer Auswirkungen wird grundsätzlich 
hoch eingestuft. Darüber hinaus wurden im Hinblick auf die Bewertung der Schutz-
güter Klima/Luft und Mensch die einschlägigen Regelwerke herangezogen. 
 
Für die Beurteilung der Auswirkungen auf die Schutzgüter Boden und Wasser er-
folgten anhand bekannter Bodenkennwerte bzw. mittels Baugrundgutachten. Eine 
Baugrunderkundung mit Gründungsberatung wurde durchgeführt. Zur Beurteilung 
der Auswirkungen auf das Kleinklima, das Landschaftsbild, Tiere und Pflanzen 
wurde der Grünordnungsplan zugrunde gelegt. Zur Ermittlung des Ausgleichsbe-
darfs wurde der Bayerische Leitfaden verwendet. Als Beurteilungsgrundlagen zum 
Schutzgut Mensch (Lärm) dienen die das im Rahmen der Bauleitplanung erstellten 
Gutachten zum Schallschutz, die Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm 
und die DIN 18005 Teil 1, Schallschutz im Städtebau. Verkehrslärm und Gewer-
belärm werden dabei, der DIN 18005 entsprechend, nicht addiert, sondern ge-
trennt betrachtet sowie der immissionsschutzrelevanten Einflüsse auf die umlie-
gende Bebauung des Baugebietes - Geruch, Ammoniak, Stickstoffdeposition, 
Feinstaub und Staubniederschlag. 
 
Zu den möglichen betriebsbedingten kleinklimatischen Auswirkungen waren keine 
Prognosen möglich. 
 
Weitere technische Verfahren bei der Umweltprüfung waren nicht erforderlich, da 
auch keine weiteren besonderen Schwierigkeiten aufgetreten sind.  

 
 
3.2 Beschreibung der geplanten Maßnahmen zur Überwachung der erheb-

lichen Auswirkungen der Durchführung des Bauleitplans auf die Um-
welt: 
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Monitoringkonzept 
Folgende Maßnahmen sind geeignet, die prognostizierten erheblichen Umwelt-
auswirkungen bei und nach Durchführung der bauleitplanerischen Maßnahme: 
 

• Die Umsetzung der grünordnerischen Maßnahmen und der Ausgleichs-
maßnahmen sowie deren Pflege und Entwicklung sind durch den Markt 
Burtenbach zu gewährleisten. 
 

• Überprüfung der Realisierung der Ausgleichsmaßnahmen. Die durch den 
vorliegenden Bebauungsplan erforderlichen Ausgleichsflächen sind in dem 
eingearbeiteten Grünordnungsplan dargestellt und festgelegt. Die fertigge-
stellten Maßnahmen sind durch den Markt Burtenbach unter Hinzuziehung 
der unteren Naturschutzbehörde des Landratsamtes Günzburg, spätestens 
drei Monate nach Fertigstellung einer förmlichen Abnahme zu unterziehen. 
 

• Die gesamten Vermeidungs-, Minimierungs- und Ausgleichsmaßnahmen 
einschließlich Artenschutz sind im Rahmen eines Monitorings durch den 
Markt Burtenbach zu überwachen. 
 

Nachdem durch die Maßnahme keine weiteren erheblichen Auswirkungen auf die 
Umwelt zu erwarten sind und die geplanten Eingriffe mit dem Ausgleich innerhalb 
und außerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes ausreichend ausge-
glichen sind, kann nach der Feststellung der ordnungsgemäßen Ausführung davon 
ausgegangen werden, dass eine darüberhinausgehende Überwachung nicht not-
wendig ist und sich nach der Realisierung keine weiteren negativen Auswirkungen 
ergeben werden. 

 
3.3 Allgemein verständliche Zusammenfassung der erforderlichen Anga-

ben nach dieser Anlage. 
 

Der Umweltbericht zeigt auf, dass diese Maßnahme einen Eingriff in den Natur-
haushalt und das Landschaftsbild bedeutet und stellt die Ergebnisse der Umwelt-
prüfung gemäß § 2 Abs. 4 BauGB dar. 
 
Die Übersicht in der nachstehenden Tabelle verdeutlicht die Gegebenheiten und 
Standortverhältnisse dieses Gebietes. Für seine Entwicklung sind Anstrengungen 
und Eingriffe baubedingter Art erforderlich. Dem stehen eher geringe bis mittlere 
betriebsbedingte Auswirkungen gegenüber. Anlagebedingt, das bedeutet dauer-
haft, stellt das Plangebiet eine Veränderung von Boden, Wasserhaushalt und 
Landschaftsbild dar. Die Auswirkungen auf den Lebensraum für Tiere und Pflan-
zen werden auf Grund des Ausgangszustandes, der Vorbelastung und der gerin-
gen Bedeutung für einen Lebensraumverbund eher einer mittleren Stufe zugeord-
net. Dies gilt auch für die Erholungseignung und die kleinklimatischen Effekte. Wie 
dargestellt, werden verschiedene Maßnahmen zur Vermeidung, Verminderung 
und Kompensation vorgesehen. Die dennoch zu erwartenden verbleibenden Um-
weltauswirkungen sind nachstehend schutzgutbezogen aufgeführt. 
 
Auf Grundlage der bauleitplanerischen Analyse umweltrelevanter Festsetzungen 
im Bebauungsplan werden die planungsbezogenen Ziele des Umweltschutzes für 
das Plangebiet ermittelt sowie eine Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzu-
standes im Plangebiet durchgeführt. Diesbezüglich aufgebaut ist die Prognose des 
zukünftigen Umweltzustandes nach Durchführung der Maßnahme einschließlich 
einer Betrachtung der Nullvariante.  
 



Markt Burtenbach                                                          “Gewerbegebiet Bleiche II 1. Änderung und Erweiterung“ 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Umweltbericht zum Entwurf 

Fassung vom 20.10.2025 mit redaktionellen Änderungen vom 00.00.0000                              Seite 31 von 33 

Prognose des künftigen Umweltzustandes bei Verwirklichung der Bauleitpla-
nung 
 

  
Mensch Beeinträchtigungen durch Gewerbelärm werden mittels fest-

zugesetzter immissionswirksamer flächenbezogener Schall-
leistungspegel vermieden.  

  
Tiere Pflanzen Der verhältnismäßig hohe Versiegelungsgrad führt zu deutli-

chen Eingriffen in die Lebensraumqualität. Die Beeinträchti-
gungen sind durch die vorgesehenen Ausgleichsmaßnahem 
ökologisch aufgewertet und somit gut ausgeglichen. Hinsicht-
lich der bestehenden intensiven landwirtschaftlichen Nutzung 
kann davon ausgegangen werden, dass sich für verschiedene 
Tierarten bessere Labensbedingungen ergeben.  

  
Boden Der hohe Versiegelungsgrad und die Umgestaltung führen zu 

nicht kompensierbaren Auswirkungen. Baubedingt ist auf eine 
sachgerechte Lagerung von Abraum und Humus zu achten. 
Der natürliche Bodenaufbau wird großflächig verändert mit 
Auswirkungen auf Versickerung, Porenvolumen und Leis-
tungsfähigkeit. 

  
Wasser Die Grundwasserneubildung wird durch den hohen Versiege-

lungsgrad beeinträchtigt. 
 

  
Klima/ Luft Die Versiegelung großer Flächen führt zur Reduktion von Kalt-

luftentstehungsgebieten, die hier jedoch ohne spürbaren Ein-
fluss auf das Klima bleiben. 

  
Landschaft Die sich durch die geplante Bebauung entwickelnde Sied-

lungsstruktur schafft einen zusätzlich bebauten Ortsbereich. 
Hierdurch wird sich keine wesentliche Verschlechterung von 
Sichtbeziehungen ergeben. Mit den geplanten, grünordneri-
schen Maßnahmen, in Form eines Grüngürtels im Süden und 
Westen des Baugebiets, werden neue Strukturen geschaffen, 
welche das Landschaftsbild positiv beeinflussen und den Ein-
griff in das Landschaftsbild in einem gewissen Maße kompen-
sieren. Im Übrigen kann davon ausgegangen werden, dass 
durch die erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen der Eingriff 
ausgeglichen werden kann. 

 
Die nachstehende Tabelle fasst die Ergebnisse noch einmal zusammen.  
 

Schutzgut Baube-
dingte 
Auswirkun-
gen 

Anlagen- 
bedingte 
Auswirkun-
gen 

Betreibs- 
bedingte 
Auswirkungen 

Ergebnis  
bezogen auf die  
Erheblichkeit 

Klima gering mittel keine Aussage möglich gering 

Boden mittel mittel gering mittel 

Grundwasser gering mittel gering gering 

Oberflächenwasser gering mittel mittel mittel 

Tiere und Pflanzen gering mittel gering gering 

Mensch/ Lärm hoch mittel mittel mittel 

Landschaft mittel mittel gering gering 

Kultur- und Sachgüter gering gering gering gering 
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Mit dieser Prognose werden die Ergebnisse der Minimierungs- Vermeidungs- und 
Kompensationsmaßnahmen bilanziert und entwickelt. Für die Durchführung der 
erforderlichen Kompensationsmaßnahmen wird eine Gesamtfläche als Aus-
gleichsfläche von 7.711,0 m² erforderlich. 
 
Nach Erfüllung der festgesetzten Kompensationsmaßnahmen als Ausgleich für 
eine umweltverträgliche Realisierung des vorliegenden Bebauungsplanes kann 
davon ausgegangen werden, dass die Eingriffe hinsichtlich ihrer Umweltauswir-
kungen im erforderlichen Maß minimiert oder ausgeglichen sind, soweit diese nicht 
zu vermeiden waren. Eingriffe in das Landschaftsbild können nur ersetzt werden. 
Im Rahmen des Monitoringverfahrens sind diese Aussagen zu überprüfen.  
 
 
 
 
 

Unterschriften 
 
 

Balzhausen,   Ausgefertigt am......................... 

 

  

Gerhard Glogger, Architekt  Roland Kempfle, 1. Bürgermeister 
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Am Verfahren beteiligte Träger öffentlicher Belange 
 

 Anschrift   E-Mail-Adresse   

1.   Amt für Ländliche Entwicklung Schwaben, Dr.-Rothermel-Str. 12, 86381 
Krumbach 

poststelle@ale-schw.bayern.de 
 

2.   Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Krumbach (Schwaben)-
Mindelheim, Jahnstraße 4, 86381 Krumbach (Schwaben) 

poststelle@aelf-km.bayern.de 

3.   Bayerischer Bauernverband Geschäftsstelle Günzburg und Neu-Ulm, 
Nornheimer Str. 2a, 89312 Günzburg 

Guenzburg@BayerischerBauernverband.de 

4.  Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege Koordination Bauleitplanung - 
BQ, Hofgraben 4, 80539 München 

beteiligung@blfd.bayern.de 
 

5.   BUND Naturschutz in Bayern e.V. Kreisgruppe Günzburg, Hofgartenweg 
14, 89312 Günzburg 

guenzburg@bund-naturschutz.de 

6.  Firma Gemeinde-Elektrizitäts- u. Wasserwerk Burtenbach, Bleichstraße 1, 
89349 Burtenbach 

info@gew-burtenbach.de 

7.  Deutsche Telekom Technik GmbH T NL Süd, PTI 23, Gablinger Str. 2, 
86368 Gersthofen 

C.Weis@telekom.de 

8.  Gemeinde Kammeltal, Burgauer Str. 12, 89358 Kammeltal rathaus@kammeltal.de 

9.  Handwerkskammer für Schwaben, Siebentischstraße 52 - 58, 86161 
Augsburg 

bauleitplanung@hwk-schwaben.de 
 

10.  Industrie- und Handelskammer Schwaben, Stettenstr. 1 + 3, 86150 
Augsburg 

info@schwaben.ihk.de 
 

11.  Immobilien Freistaat Bayern Regionalvertretung Augsburg, Zeuggasse 3, 
86150 Augsburg 

poststelle.a@immobilien.bayern.de 

12.  Kreishandwerkerschaft Günzburg/Neu-Ulm, Memminger Straße 59, 89264 
Weißenhorn 

info@khw-guenzburg.de  

13.  Herrn Kreisheimatpfleger Wolfgang Ott, Röslestraße 2, 89264 
Weißenhorn 

wolfgang.ott@heimatpfleger.bayern 
 

14.  Landesbund für Vogelschutz in Bayern e.V. Kreisgruppe Günzburg, 
Bäckergasse 2/4, 89233 Neu-Ulm 

schwaben@lbv.de 

15.  Landratsamt Günzburg Kreisbauamt, An der Kapuzinermauer 1, 89312 
Günzburg 

bauwesen@landkreis-guenzburg.de 
 

16.  LEW Verteilnetz GmbH, , Schaezlerstraße 3, 86150 Augsburg kontakt@lew-verteilnetz.de 

17.  Markt Jettingen-Scheppach, Hauptstraße 55, 89343 Jettingen-Scheppach    hauptamt@jettingen-scheppach.de  

18.  Marktgemeinde Dinkelscherben, Augsburger Str. 4-6, 86424 
Dinkelscherben 

info@dinkelscherben.de 

19.  Markt Münsterhausen, Edmund-Zimmermann-Straße 3, 86470 
Thannhausen, Schwab          

vgem@thannhausen.de 

20.  Markt Neuburg an der Kammel, Bergstr. 2, 86476 Neuburg a.d.Kammel info@neuburg-ka.de 

21.  Markt Zusmarshausen, Schulstr. 2, 86441 Zusmarshausen postfach@zusmarshausen.de 

22.  Naturpark Augsburg Westliche Wälder e.V., Hauptstr. 18, 86850 Fischach   info@naturpark-augsburg.de 

23.  Polizeiinspektion Burgau, Augsburger Straße 26, 89331 Burgau pp-sws.burgau.pi@polizei.bayern.de 

24.  Regierung von Schwaben Gewerbeaufsichtsamt, Morellstr. 30d, 86159 
Augsburg 

gaa@reg-schw.bayern.de  

25.  Regierung von Schwaben Höhere Landesplanungsbehörde, Fronhof 10, 
86152 Augsburg 

poststelle@reg-schw.bayern.de 

26.  Regionalverband Donau-Iller, Schwambergerstraße 35, 89073 Ulm martin.samain@rvdi.de 
 

27.  Firma schwaben netz gmbh, Bayerstraße 45, 86199 Augsburg info@schwaben-netz.de 
 

28.  Staatl. Bauamt Krumbach Abt. Straßenbau, Nattenhauser Str. 16, 86381 
Krumbach 

poststelle@stbakru.bayern.de 

29.  Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Günzburg, Augsburger 
Str. 1, 89312 Günzburg 

poststelle@adbv-gz.bayern.de 

30.  Bundesamt für Infrastruktur, Umwelt- schutz und Dienstleistungen der 
Bundeswehr Referat Infra I 3 (TöB), Fontainengraben 200, 53123 Bonn 

BAIUDBwToeB@bundeswehr.org 
 

31.  WWA  Donauwörth Servicestelle Krumbach, Dr.-Rothermel-Str. 11, 86381 
Krumbach 

poststelle@wwa-don.bayern.de 
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